
Gemeindenachrichten 

Gemeindeversammlung 

Am Montag, 11. Dezember 2023, 19.30 Uhr, findet im Saal des Gasthof St. Mauritz die Gemein-

deversammlung statt. Bitte beachten Sie, dass die Gemeindeversammlung neu bereits um 

19.30 Uhr startet. Dabei wird über folgende Traktanden befunden:  

 
1. Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde 
 1.1 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2029 
 1.2 Genehmigung Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten 
 1.3 Kenntnisnahme des Berichtes der Controllingkommission 
 
2. Ersatzwahl einer Präsidentin / eines Präsidenten und allenfalls eines Mitgliedes der Bil-

dungskommission für den Rest der Amtsdauer 2020 – 2024 
 
3.  Genehmigung neues Siedlungsentwässerungsreglement 
 
4. Bewilligung eines Sonderkredits von CHF 1'320'000.00 für die Sanierung Turnhalle Hof-

matt 
 
4. Bewilligung eines Sonderkredits von CHF 1'550'000.00 für den Ausbau der Hübelistrasse 

 

Die Botschaft zu dieser Gemeindeversammlung ist in einer Kurzfassung erschienen. Diese wurde 

der Schötzer Bevölkerung im November per Post zugestellt. Die ausführlichen Traktanden können 

auf der Webseite der Gemeinde Schötz www.schoetz.ch unter "Aktuelles" eingesehen werden. 

Sämtliche Detailunterlagen können auch bei der Gemeindekanzlei in Papierform angefordert wer-

den (Bestellung möglich via 041 984 01 11 oder gemeindekanzlei@schoetz.ch).  

 
Im Anschluss offeriert die Gemeinde einen Apéro. Der Gemeinderat freut sich über viele interes-
sierte Teilnehmende. 

Nomination von Raphael Lipp als neuer Präsident der Bildungskommission – 
Nomination als Mitglied der Bildungskommission fehlt noch 

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 wird auch das Präsidium für die 

Bildungskommission nach dem Rücktritt von Nadin Wiederkehr per 31. Juli 2023 neu gewählt. Die 

Mitte Schötz hat Raphael Lipp, Ausserdorfstrasse 12, verheiratet mit Barbara Lipp-Sattler und Vater 

von vier Kindern, als neuer Präsident der Bildungskommission nominiert. Er ist Geschäftsstellenlei-

ter bei der Valiant Sursee. Raphael Lipp ist bereits Mitglied der Bildungskommission und leitet die 

Kommission ad interim seit dem 1. August 2023. Sollte Raphael Lipp gewählt werden, so muss ein 

neues Mitglied für die Bildungskommission gewählt werden. Bis zum Redaktionsschluss der Bot-

schaft zur Gemeindeversammlung ist noch keine Nomination eingegangen. Entsprechende Wahl-

vorschläge können bis spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversammlung beim Gemeinderat 

eingereicht werden. An der Gemeindeversammlung können die Stimmberechtigten noch zusätzliche 

Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Es ist wichtig, dass die Kommission schon bald wieder 

vollzählig wirken kann. 

Anordnung Neuwahl Kommissionen für die Amtsdauer 2024 – 2028  

Der Gemeinderat bedankt sich herzlich bei allen Kommissionsmitgliedern, Delegierten und Char-

gierten für ihre Arbeit zu Gunsten der Gemeinde Schötz. Dies ist nicht selbstverständlich und genau 

deshalb schätzt der Gemeinderat diese wichtige Arbeit umso mehr. 

 



Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2024 werden die Mitglieder der Bürgerrechts- 

und der Controllingkommission sowie der Bildungskommission und des Urnenbüros neu gewählt. 

Am 1. September 2024 beginnt die neue Amtsdauer 2024 - 2028. Bei der Bildungskommission be-

ginnt die Amtsdauer bereits am 1. August 2024. 

 

Der Gemeinderat freut sich sehr, wenn er mit den bisherigen Kommissionsmitgliedern auch in den 

nächsten vier Jahren zusammenarbeiten darf. Einzelne Rücktritte wird es aber immer geben. Der 

Gemeinderat bittet die heutigen Kommissionsmitglieder, einen allfälligen Rücktritt auf das Ende 

der Legislaturperiode per 31. August 2024 bzw. per 31. Juli 2024 (Bildungskommission) den Partei-

vorständen und der Gemeinde frühzeitig zu kommunizieren. Wahlvorschläge sind bis 

31. März 2024 beim Gemeinderat einzureichen (via Gemeindeschreiber Reto Helfenstein an 

«reto.helfenstein@schoetz.ch»), damit diese in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 

10. Juni 2024 abgedruckt werden können. 

Betriebsgebühr Abwasser und Frischwasser  

Der Gemeinderat legt den m3-Ansatz für die ARA-Betriebsgebühr für das Jahr 2024 für das Gemein-

degebiet Schötz wie bisher auf Fr. 1.20 (exkl. MWST) fest. Die Rechnungen wurden durch die 

Finanzverwaltung Schötz bereits verschickt. 
 

Die ARA-Betriebsgebühr und die Gebühren für das Frischwasser für das Gemeindegebiet Ohmstal 

hat der Gemeinderat Schötz analog den Vorjahren wie bisher festgelegt (siehe nachfolgende Auf-

stellung). Die Rechnungen werden im Dezember 2023 durch die Finanzverwaltung Schötz ver-

schickt.  
 

Abwasser 

Grundgebühr (Fr. / m2) 0.07 (exkl. MWST) 

Mengengebühr (Fr. / m3) 2.45 (exkl. MWST) 
 

Frischwasser 

Grundgebühr (Fr. / m2) 0.19 (nicht MWST-pflichtig) 

Mengengebühr (Fr. / m3) 0.80 (nicht MWST-pflichtig) 

Feiner Brunch mit den Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 

Am Samstag, 21. Oktober 2023, fand der Brunch für alle Neuzuzü-
gerinnen und Neuzuzüger, welche in der Zeit vom 1. April 2022 bis 
31. März 2023 nach Schötz zugezogen sind, statt. Gemeindepräsi-
dentin Regula Lötscher-Walthert durfte eine stolze Zahl von rund 40 
Personen persönlich begrüssen. Nach der Vorstellung der Behör-
denvertreter und einigen interessanten Geschichten rund um die 
Gemeinde Schötz wurden die Gäste mit einem feinen Brunch aus 
der Küche des Restaurants Woods verwöhnt. Mit guten Gesprächen 
konnte auch die weitere Vernetzung in Schötz angeregt werden. Zur Unterhaltung hat die Teamae-
robic Jugend Wettkampfgruppe einen peppigen Tanz aufgeführt. Der Gemeinderat heisst alle 
Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger in der Gemeinde Schötz herzlich willkommen. 

Gemeinderat besucht Bättig Holzbau GmbH 

Der Gemeinderat hat am 8. November 2023 die Firma Bättig Holzbau GmbH besucht. Die Firma 
Bättig Holzbau GmbH ist ein Familienunternehmen mit langjähriger Holzbau Tradition. Nach einer 
Betriebsbesichtigung wurde bei einem Apéro der persönliche Austausch mit dem Geschäftsinhaber 
sowie einigen Angestellten gepflegt. Der Gemeinderat besucht alle zwei Jahre einen ortsansässigen 
Betrieb im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Dabei werden auch die heutigen Herausforderungen 
thematisiert. Besten Dank an die Firma Bättig Holzbau GmbH für den herzlichen Empfang. 



Sonntagsverkauf am 17. Dezember 2023 

Der Gemeinderat hat den beantragten Sonntagsverkauf vom 17. Dezember 2023 in der Gemeinde 

Schötz genehmigt. Die Bewilligung gilt für sämtliche Verkaufsgeschäfte in Schötz.  

Treffen mit Kantonsrätin und Kantonsrat sowie den Parteivertreter / -innen 

Am 16. November 2023 fand ein Treffen zwischen dem Gemeinderat und der Schötzer Kantonsrätin 

Sarah Bühler (SP) und Schötzer Kantonsrat Thomas Hodel (SVP) sowie den Parteienvertreterinnen 

und -vertreter statt. Die Gemeinderäte informierten über die aktuellen Themen aus ihren Ressorts 

und die Kantonsräte über brennende Themen im Kantonsrat mit Bezug zur Gemeinde Schötz. Wei-

ter wurde über das Budget 2024, das Umfahrungsprojekt Schötz sowie über das Projekt Prioris in-

formiert. Im Anschluss fand eine angeregte und wertvolle Diskussion statt. 

Wechsel Sitzungstag Gemeinderat 

Der Gemeinderat führt seine Sitzungen in der Regel alle zwei Wochen an einem Mittwochnachmittag 

durch. Ab der neuen Legislaturperiode per 1. September 2024 finden die Sitzungen des Gemeinde-

rates in der Regel jeweils neu am Donnerstagnachmittag statt. 

Bewilligungen 

Der Gemeinderat hat folgende Bewilligungen erteilt: 

• Burri Walter und Edith, Unterdorfstrasse 21, 6247 Schötz, für die Aufstockung des Wohnhauses 

mit zusätzlicher Wohnung sowie den Ersatz der Elektroheizung durch eine Luft/Wasser-Wärme-

pumpe auf dem Grundstück Nr. 2, Unterdorfstrasse 21, GB Schötz 

• Wohlfühlgarten Portmann GmbH, Nebikerstrasse 19, 6247 Schötz, für die Erstellung eines 

Showgartens mit Naturpool auf dem Grundstück Nr. 209, Nebikerstrasse 19, GB Schötz 

Sprechstunde Gemeindepräsidentin 

Am Freitag, 15. Dezember 2023, nimmt sich Gemeindepräsidentin Regula Lötscher-Walthert zwi-

schen 09.00 und 11.00 Uhr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch mit Mitbürgerinnen und Mit-

bürger. Voranmeldungen sind erwünscht - telefonisch unter 079 544 31 41 oder per E-Mail an re-

gula.loetscher@schoetz.ch. Termine ausserhalb dieser Sprechstunde sind nach telefonischer Ver-

einbarung mit Regula Lötscher-Walthert möglich.  

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei 

Auf Grund der Feiertage im Dezember ändern die Öffnungszeiten der Ge-

meindeverwaltung wie folgt: 

 

Donnerstag, 7. Dezember 2023 Verwaltung schliesst um 16.00 Uhr 

Freitag, 8. Dezember 2023 Verwaltung bleibt geschlossen 

 

Montag, 25. Dezember 2023 Verwaltung bleibt geschlossen 

Dienstag, 26. Dezember 2023 Verwaltung bleibt geschlossen 

Montag, 1. Januar 2024 Verwaltung bleibt geschlossen 

Dienstag, 2. Januar 2024 Verwaltung bleibt geschlossen 

 
Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens und wünschen Ihnen lichterfüllte 
Festtage.  

 



 

Wir gratulieren… 

…Reto Helfenstein zum erfolgreichen Masterabschluss 

Herr Reto Helfenstein, Gemeindeschreiber, hat an der Hochschule Luzern die drei CAS-Lehrgänge 

"Leadership", "Gemeinde- und Stadtentwicklung" sowie "Public Management und Politik" absolviert. 

Anfangs November 2023 durfte er nun noch sein wohlverdientes Diplom des erfolgreich bestande-

nen Master-Moduls inklusive Masterarbeit entgegennehmen. Zu diesem grossartigen Abschluss 

gratulieren ihm der Gemeinderat sowie das Personal der Gemeindeverwaltung ganz herzlich! Wir 

wünschen Reto Helfenstein weiterhin viel Freude und Erfolg bei seiner Tätigkeit auf der Gemeinde-

verwaltung Schötz und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.  

 

…Sarah Fellmann zum 15-jährigen Dienstjubiläum 

Am 9. Dezember feiert Frau Sarah Fellmann ihr 15-jähriges Dienstjubiläum auf der Finanzverwal-

tung Schötz. Dies ist ein besonders Jubiläum, denn in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es nicht 

selbstverständlich, dass jemand mit Freude und Hingabe schon seit 15 Jahren im gleichen "Betrieb" 

arbeitet. Der Gemeinderat und die gesamte Verwaltung freuen sich sehr, Frau Sarah Fellmann zu 

ihrem 15-jährigen Dienstjubiläum gratulieren zu dürfen. 

 

Frau Fellmann ist ein sehr geschätztes Mitglied der Finanzverwaltung. Ihr Fachwissen, ihr Engage-

ment und ihre sorgfältige Arbeitsweise tragen zum reibungslosen Ablauf der Schötzer Finanzange-

legen bei. Sarah zaubert mit ihrer freundlichen, aufgestellten und humorvollen Art ein Lächeln auf 

das Gesicht der Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundinnen und Kunden. 

 

Der Gemeinderat und die Kolleginnen und Kollegen der Gemeindeverwaltung danken Sarah Fell-

mann für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Begeisterung für das Gemeinwesen. Wir wünschen 

ihr für die kommenden Herausforderungen viel Freude und Erfolg. 
 
 
Gemeinderat und Team der Gemeindeverwaltung Schötz 



 

Änderung SBB Tageskarten Gemeinde 

Die SBB Tageskarten Gemeinde sind noch bis zum 31. Januar 2024 bei der Gemeindekanzlei 

Schötz erhältlich. Danach wird die SBB den Verkauf dieser Tageskarten einstellen und durch das 

Nachfolgeangebot "Spartageskarte Gemeinde" ersetzen. Da dieses Nachfolgeprodukt in mehreren 

Punkten nicht überzeugt, hat die Gemeindeverwaltung Schötz entschieden, die neue "Spartages-

karte Gemeinde" nicht anzubieten.  

 

Die Nachfolgelösung bringt aus Sicht der Gemeinde Schötz einige Nachteile mit sich. Der Verkauf 

der Tageskarten könnte nur noch ausschliesslich am Schalter der Gemeindekanzlei erfolgen und 

nicht mehr wie bisher online oder telefonisch. Im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung zielt 

dies an den Kundenbedürfnissen vorbei. Ausserdem ist die Spartageskarte neu personalisiert und 

nicht übertragbar. Das heisst, Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum der Käufer/innen müssten 

am Schalter der Gemeindekanzlei erfasst werden. Dies führt zu weniger Flexibilität seitens der 

Kundschaft. Gleichzeitig ist die Angebotsstruktur der Spartageskarte Gemeinde mit verschiedenen 

Preisstufen, Buchungszeiten und Halbtax-Vergünstigungen deutlich komplexer als bisher, was wie-

derum einen erhöhten Beratungsbedarf sowie Verarbeitungsaufwand nach sich ziehen dürfte.  

 

Ab dem 1. Februar 2024 können somit bei der Gemeindekanzlei Schötz keine Tageskarten 

mehr bezogen werden. Mit der Spartageskarte der SBB ist bereits heute ein vergleichbares 

Produkt erhältlich. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.sbb.ch.  

 

Die Gemeinde Schötz ist für eine spätere Einführung der "Spartageskarte Gemeinde" offen. Dies, 

sobald die Initianten eine digital besser durchdachte und in der Handhabung einfachere Lösung 

anbieten können.  



 

Einladung zum Adventsfenster auf dem Dorfchärn-Platz am 
3. Dezember 2023 

Wie bereits im November-Kiebitz vorinformiert wurde, lädt der Gemeinderat Schötz die Bevölkerung 

von Schötz am Sonntag, 3. Dezember 2023, zum Adventsfenster auf dem Dorfchärn-Platz beim 

Gemeindehaus ein. Bei einem Apéro von 17.00 bis 19.00 Uhr freut sich der Gemeinderat auf einen 

regen Austausch. 

 

Bläserinnen und Bläser der Musikschule unter der Leitung von Dani Bättig werden um 17.30 Uhr 

und 18.10 Uhr mit ihrer weihnachtlichen und klangvollen Musik den Apéro bereichern und uns alle 

auf Weihnachten einstimmen. 

 

Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz wird in der Adventszeit wieder 

leuchten. Die Schötzer Bevölkerung ist eingeladen, den Weihnachtsbaum 

mit selbstgebasteltem Baumschmuck (oder aus dem Fundus) zu dekorieren. 

So können an diesem Abend die diversen Gegenstände an den 

Weihnachtsbaum gehängt werden und so Gross und Klein erfreuen, die 

daran täglich vorbeigehen. Selbstverständlich darf der Baum während der 

ganzen Adventszeit mit einem selbstgebasteltem Weihnachtsanhänger 

geschmückt werden.  

 

Es wäre sehr schön, wenn wir unseren Schötzer Weihnachtsbaum gemeinsam zum Erstrahlen 

bringen. Selbstverständlich freuen wir uns, Sie auch ohne einen Weihnachtsschmuck auf dem 

Dorfplatz begrüssen zu dürfen. 

 

Jetzt schon bedankt sich der Gemeinderat Schötz für Ihr Kommen und er freut sich auf viele 

interessante Gespräche mit Ihnen. 

 

Gemeinderat Schötz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voranzeige: Einladung zum Neujahrs- und Vereinsapéro 

Am 2. Januar 2024 wollen wir gemeinsam auf das neue Jahr anstossen. Dazu lädt der Gemeinderat 

Schötz alle Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrs- und Vereinsapéro ein. Nebst dem schönen 

Gesang des Jodlerklubs Bärgglöggli dürfen Sie sich auch auf die Ehrung von Vereinen und 

erfolgreichen Schötzerinnen und Schötzer freuen.  

 

Die Gemeinde Schötz offeriert Ihnen im Anschluss an die Feier einen Imbiss. Den Kaffee serviert 

Ihnen traditionellerweise der Verein der «Freunde alter Traktoren Schötz».  

 

Der Gemeinderat freut sich auf Ihr Erscheinen am Dienstag, 2. Januar 2024, um 10.30 Uhr, im 

Saal des Restaurants St. Mauritz. 



 

Parkuhren – Erweiterung Bezahlmöglichkeiten 

Die Gemeinde Schötz hat im Frühling 2020 neue Parkuhren für diverse öffentliche Parkplätze 
angeschafft und in Betrieb genommen. Bis anhin konnten die Parkgebühren mit Bankkarte oder 
Münz bezahlt werden. Ab Dezember 2023 stehen neu auch die PrestoPark-App oder die TCS 
Park & Pay App zur Verfügung. Die beiden Apps ermöglichen Nutzern die Parktickets bequem über 
ihr Smartphone zu verwalten, verlängern oder beenden. Die Gemeinde Schötz möchte mit dieser 
Erweiterung den Service für die Nutzer verbessern und vereinfachen. 
 
PrestoParkApp ist eine mobile Anwendung, die Autofahrern das Bezahlen der Parkgebühren 
bequem vom Fahrzeug aus, ohne Aufsuchen der Parkuhr, ermöglicht. Autofahrer werden zu den 
verfügbaren Parkplätzen geleitet und die Parktickets werden elektronisch zugestellt. Verwalten Sie 
Ihren Parkplatz aus Distanz dank einer intuitiven und einfach zu bedienenden mobilen App. Für 
weitere Informationen schauen Sie auf der Webseite www.prestopark.com vorbei. 
 
Mit TCS Park & Pay bezahlen Sie Parktickets bequem über Ihr Smartphone. Sie können die Parkzeit 
vorzeitig beenden und bezahlen somit nur die effektive Parkzeit. Falls Sie die kostenlose TCS 
Member Mastercard haben, können Sie diese als Zahlungsmittel hinterlegen. So werden Ihnen bis 
zum Jahresende automatisch bei jedem Parkvorgang 20 % der Kosten zurückerstattet. Genauere 
Informationen zur App entnehmen Sie unter https://www.tcs.ch/de/tools/tcs-app/park-and-pay/.  
 
Die Apps können Sie einfach mittels nachstehendem QR-Code, dem QR-Code an 
der Parkuhr oder via Link (https://mobile4parking.ch/) downloaden. 
 



 

Angebote von Akzent Prävention und Suchttherapie 

Im Auftrag des Kantons Luzern und dessen Gemeinden setzt sich Akzent Prävention und Suchtthe-

rapie für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen in jedem Alter ein. Auf der Webseite         

www.akzent-luzern.ch werden regelmässig Beiträge zu aktuellen Themen in diesen Bereichen auf-

geschaltet.  

 

Kürzlich wurde zum Thema "Vapes" eine Social-Media-Kampagne erarbeitet. Immer mehr Kinder 

und Jugendliche sind von diesen Vapes mit süssen Geschmäckern und knalliger Optik fasziniert. 

Diese werden ausprobiert, ohne zu wissen, was überhaupt konsumiert wird. In der Kampagne wurde 

verschiedenes Infomaterial für Kinder und Jugendliche aber auch für deren Bezugspersonen erar-

beitet. 

 

Ausserdem finden Sie auf der Webseite zahlreiche Informationen zu anderen Suchtmitteln / -verhal-

ten wie verschiedene legale und illegale Substanzen sowie Glücksspielsucht und Umgang mit den 

digitalen Medien.  

 

Akzent Prävention und Suchttherapie 

www.akzent-luzern.ch  

Tel. 041 420 11 15 

E-Mail: info@akzent-luzern.ch  



 

Fahrplanwechsel PostAuto ab 10. Dezember 2023 

Ab dem 10. Dezember 2023 gilt der neue Fahrplan von PostAuto bis zum 14. Dezember 2024. Bei 

der Buslinie 271 Willisau-Schötz-Nebikon-Dagmersellen gibt es lediglich Anpassungen bei den 

Abfahrtszeiten im Minutenbereich. Bitte prüfen Sie dazu frühzeitig den Online-Fahrplan.  

 

Die neuen Fahrpläne mit allen Anpassungen sind auf www.öv-info.ch verfügbar. 



 

 

Verschiebung Kehrichtabfuhr Schötz 

Infolge Feiertage gibt es für die Kehrichtabfuhr im Ortsteil Schötz folgende Verschiebungen: 

 

Weihnachten, 25. Dezember 2023, wird verschoben auf Samstag, 23. Dezember 2023 
 
Neujahr, 1. Januar 2024, wird verschoben auf Samstag, 30. Dezember 2023 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

 

 



 

Schönste Schweizer Christbäume  

Ein Tännchen auswählen, nach Hause tragen und gemeinsam festlich schmücken. Das hat 

in vielen Familien zu Weihnachten Tradition. Über eine Million Christbäume stehen jedes Jahr 

in Schweizer Stuben. Doch wo kommen sie alle her? Geht es dem Wald an den Kragen? 

Keineswegs! Es gibt gute Gründe, sich für einen einheimischen Baum zu entscheiden – 

vielleicht sogar für einen aus der eigenen Gemeinde. 

 

Weihnachtsbäume natürlich aus der Schweiz 

Etwa 40 bis 45 Prozent der in der Schweiz verkauften 

Weihnachtsbäume stammen aus dem Inland, aus 

Spezialkulturen von Landwirten oder aus dem Wald. Die 

Mehrheit wird allerdings aus Dänemark, Deutschland oder 

anderen Ländern importiert. Dort sind die Anbauflächen viel 

grösser als bei uns, die Produktionskosten im Verhältnis tiefer. 

Dafür sind die hiesigen Weihnachtsbäume umweltfreundlicher 

produziert. In den gut gepflegten Kulturen der Schweizer 

Landwirte werden viel weniger Hilfsstoffe eingesetzt als in 

ausländischen Grossbetrieben. Im Wald ist deren Einsatz ganz 

verboten. Zudem belasten einheimische Bäume die Umwelt 

weniger, weil sie nicht über weite Strecken transportiert und in 

stromfressenden Kühlhäusern zwischengelagert werden.  
 

Rund 500 Landwirte und Forstbetriebe produzieren Schweizer 

Christbäume auf geeigneten Parzellen. Der Verkauf ist für sie 

ein willkommener Zusatzverdienst. Die Bäumchen aus dem 

Wald kommen von pflegenden Durchforstungen oder aus tiefgehaltenen Beständen unter 

Stromleitungen und beeinflussen damit die natürliche Entwicklung des Waldes nicht. Wer einen 

einheimischen Weihnachtsbaum kauft, kann dies also mit gutem Gewissen tun – es hat genug und 

ist ein nachhaltig produziertes Naturprodukt. Und ist es nicht schön zu wissen, dass der eigene 

Christbaum gleich vor der Haustüre gewachsen ist? Abgesehen davon ist er frisch geschnitten und 

bleibt deshalb länger schön.  

 

Praktische Tipps zum Umgang mit dem Christbaum 

• Den Christbaum bis Weihnachten im Netz lassen und draussen im Freien in einem Kübel 

Wasser lagern. 

• Einen Christbaumständer mit Wasserbehälter verwenden. Den Stamm nicht anspitzen! So 

können die Leitgefässe unter der Rinde mehr Wasser aufnehmen. 

• Im Haus verdunstet ein Christbaum bis zu 1 Liter Wasser pro Tag, darum regelmässig 

nachgiessen. 

• Tägliches Besprühen mit destilliertem Wasser hält den Baum länger frisch und vermeidet 

Kalkflecken auf dem Christbaumschmuck. 
 

So finden Sie einen lokalen Anbieter 

Im besten Fall finden Sie einen Christbaum direkt in ihrer Gemeinde. Auf der Website von 

WaldSchweiz, Verband der Waldeigentümer (www.waldschweiz.ch) finden sich Betriebe, die 

Schweizer Christbäume im Direktverkauf anbieten. Auf der Website der IG Suisse Christbaum 

(www.igsuisse-christbaum.ch) gibt es ein interessantes Lexikon aller gängigen 



 

Weihnachtsbaumarten und das Mitgliederverzeichnis lokaler Produzenten. Auch die meisten 

Grossverteiler haben inländische Christbäume im Sortiment. Die Schweizer Herkunft wird durch 

verschiedene Labels gekennzeichnet, unter anderem von der "IG Suisse Christbaum" oder durch 

das "Herkunftszeichen Schweizer Holz".  

 



 

Verantwortungs- und rücksichtsvoller Umgang mit Feuerkörpern 

Das Jahresende rückt näher und somit auch die Zeit, in der der Himmel durch Feuerwerke 

erhellt wird. Das Knallen führt aber auch zu einer Gehörbelastung und Lärmbelästigung. 

Nicht alle Menschen teilen die Begeisterung für Feuerwerke. Es ist daher Rücksicht aber auch 

Toleranz geboten. 

 

Wo sich bei den Zweibeinern die Geister scheiden, sind sich 
unsere tierischen Freunde einig. Für sie bedeutet das Abfeuern 
von Feuerwerken Stress pur. Aufgrund ihrer ausgeprägten 
Sinnesorgane erschrecken Haus- und Wildtiere, was zu Unfällen 
führen kann. Ebenfalls können die Tiere Gehörgefährdungen 
erleiden. 
 
Zwar reduziert sich die intensive Feuerwerkszeit auf wenige 
Tage im Jahr, trotzdem darf vor allem die Lärmbelastung nicht 
unterschätzt werden. In der Schweiz bestehen Vorschriften für 
die Zulassung von Feuerwerkskörpern. Jedoch können sich 
durch den falschen Gebrauch gefährliche Situationen 
ergeben, welche das Gehör unmittelbar schädigen.  

 
Nebst der Lärmbelästigung können Feuerwerke zu Verbrennungen und anderweitigen Unfällen 
führen. Jährlich verletzen sich mehrere hundert Menschen. Dies auf Grund fehlgeleiteter oder zu 
spät zündender Feuerwerkskörper. Tragen Sie die Feuerwerkskörper, inklusive "Frauenfürze", nie 
in Taschen Ihrer Kleidung - durch Reibung könnten sich diese selbst entzünden. Kinder sind von 
den Feuerwerksartikeln fernzuhalten. 
 
Häufig führen Feuerwerke auch zu Brandschäden an Gebäuden. Der Abschussplatz ist daher 
sorgfältig zu wählen und mindestens ein Feuerlöschgerät bereit zu stellen. Die Feuerwerkskörper 
dürfen nur mit ausreichendem Sicherheitsabstand gezündet werden.  
 
Sicherheitstipps der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) 

• Instruktionen des Verkaufspersonals befolgen. 

• Feuerwerk nie in Menschenmengen abfeuern. 

• Vorgeschriebene Sicherheitsabstände einhalten. Diese variieren je nach Rakete zwischen 40 

bis 200 Metern. 

• Raketen nur aus gut gesicherten Flaschen oder Rohren abfeuern. 

• In der Nähe von Feuerwerken gilt striktes Rauchverbot. 

• Blindgänger nicht nachzünden und sich erst nach 10 Minuten annähern. 

• Gebrauchtes Feuerwerk vor dem Entsorgen mit Wasser übergiessen. 

• Häuser vor unkontrollierten Flugkörpern schützen: Türen, Fenster und Dachlukarnen 

schliessen. 

 

Bitte sammeln Sie spätestens am nächsten Tag die Abfälle der Feuerwerkskörper ein. 

 
Die Gemeinde dankt Ihnen für Ihren verantwortungs- und rücksichtsvollen Umgang 
mit Feuerwerkskörpern!  

Quelle: www.laerm.ch, www.ch.ch, www.bfu.ch, www.polizei.lu.ch  



 

Verkehrsunfälle mit Tieren sind keine Bagatelle 

Jede Stunde wird auf Schweizer Strassen ein Reh totgefahren. Alleine rund 20'000 Wildtier-

Unfälle werden jährlich gemeldet, und die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Wie motorisierte 

Verkehrsteilnehmende Unfällen mit Tieren vorbeugen können und was im Notfall zu beachten 

ist. 

 

Rehe, Hirsche und Wildschweine überqueren vor allem in der 

Morgen- und Abenddämmerung sowie nachts die Strassen. 

Füchse, Dachse, Marder und Igel sind in diesen Stunden gerne 

auch in Wohngebieten unterwegs. Innerorts und speziell in 

Wohnquartieren ist immer mit frei herumlaufenden Haustieren zu 

rechnen. Für Auto- und Motorradfahrer ist deshalb höchste 

Vorsicht angebracht. In der Dunkelheit sind nachtaktive Tiere 

schlecht oder erst spät zu sehen und bleiben vom 

Scheinwerferlicht geblendet auf der Strasse stehen. Deshalb: 

Tempo so anpassen, dass innerhalb der überschaubaren 

Strecke angehalten werden kann.  

 

Tierunfälle unbedingt melden 

Bei Unfällen mit jagdbarem Wild, geschützten Tieren oder Haustieren sind Auto- und Motorradfahrer 

verpflichtet, diese der Polizei zu melden, die dann Fachleute aufbietet. Wer sich aus dem Staub 

macht und ein verletztes Tier seinem Schicksal überlässt, begeht nicht nur Fahrerflucht, was Bussen 

bis zu CHF 10'000.00 nach sich ziehen kann. Man macht sich auch der Tierquälerei schuldig, wie 

der Schweizer Tierschutz STS in einem Merkblatt schreibt.  

 

Tipps zur Vermeidung von Tierunfällen 

Um Unfälle zu vermeiden, ist vor allem morgens, abends und nachts die grösste Vorsicht geboten. 

Das Tempo soll reduziert werden, insbesondere bei Warntafeln und Wohngebieten. Beim Erblicken 

von Tieren in Strassennähe: Tempo drosseln und Scheinwerfer auf Abblendlicht reduzieren. Falls 

sich Tiere auf der Strasse befinden: Hupen (ausser bei Viehherden und Pferdegespannen / Reitern), 

Abblendlicht und Warnblinker einschalten, wenn möglich anhalten. 

 

Was tun, wenn's trotzdem kracht? Sofort und richtig handeln 

1. Anhalten und Warnblinker einschalten 

2. Unfallstelle sichern (Pannendreieck). Unfallstelle markieren, falls das Tier geflohen ist. 

3. Polizei benachrichtigen Tel. 117 – egal, ob bei Wild- oder Haustierunfällen (Polizei bietet 

Fachpersonal auf). Als Orientierungshilfe können die Identifikationsnummern auf 

Strassenlaternen helfen.  

4. Tote Tiere an den Hinterläufen an den Strassenrand ziehen. Allenfalls vorher Fotos machen, 

vor allem bei Haustieren. Zeugen suchen. 

5. Sich einem Wildtier auf keinem Fall nähern! Wichtig ist, nicht selber zu versuchen, einem 

verletzten Wildtier zu helfen. Die Nähe von Menschen verängstigt es, der Stress und das Leid 

sind noch schlimmer; Verletzungen können durch Flucht- oder Verteidigungsversuche 

verschlimmert werden. 

 

Merkblatt beziehen 

Das vom Schweizer Tierschutz STS erstellte Merkblatt zum Thema "Verkehrsunfälle mit Tieren" 

mit detaillierteren Angaben ist online erhältlich: www.tierschutz.com/publikationen 



 

Sauberes Grüngut, gesunde Böden 

Plastik im Grüngut macht den Boden krank 

Aus Grüngut wird in Kompostier- und Vergä-

rungsanlagen Kompost und Biogas gewonnen. 

Kompost und Gärgut sind wichtige organische 

Dünger für Garten- und Ackerböden. Sie 

schliessen den wertvollen Kreislauf der Nähr-

stoffe. Grundvoraussetzung für diesen nach-

haltigen Prozess ist Grüngut ohne Fremdstoffe. 

 

• Ins Grüngut gehören alle organischen Ab-

fälle aus Küche und Garten wie Rüstabfälle, 

Kaffeesatz, Hecken und Rasenschnitt etc. 
 

• In den Kehricht gehören alle anderen Ma-

terialien wie Zigarettenstummel, Asche, 

Windeln, Katzenstreu, Kaffeekapseln etc. 

 

Im Zweifelsfall die Materialien lieber im Keh-

richt entsorgen. 

 

 

 
 

Landets im Grüngut, endets im Boden 

Kunststoffprodukte wie Plastikbeutel und Lebensmittelverpackungen können trotz aufwändigen und 

teuren Aufbereitungsverfahren nicht vollständig aus dem Grüngut entfernt werden. Sie landen ge-

schreddert als kleine Partikel im Kompost und somit in unseren Garten- und Ackerböden. 

 
800 Tonnen Plastik 

Jährlich landen in der Schweiz über 800 Tonnen* Kunststoffe als Folge von verschmutztem Grüngut 

in unseren Böden. Kunststoffpartikel sind kaum abbaubar und belasten darum über Jahrhunderte 

unsere Böden. Mit jedem Einbringen von verschmutztem Kompost wird die Konzentration in den 

Böden also höher. Das macht den Boden krank. Doch gesunde, fruchtbare Böden bilden die Grund-

lage für den Anbau unserer Nahrungsmittel. 
 

*Schätzung Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

 
Plastiksäckli – ja oder nein? 

Biologisch abbaubar heisst nicht automatisch kompostierbar. Darum Säckli 
möglichst vermeiden. Wenn es nicht ohne geht, nur die dafür vorgesehe-
nen, als kompostierbar bezeichneten Beutel mit Gitterdruck verwenden.  
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.uwe.lu.ch/sauberes_gruengut  
 
 
Dienststelle Umwelt und Energie, Luzern 
 



 

Sicherheitstipp der bfu 

Alkohol am Steuer: Wer fährt, trinkt nicht 

Alkohol am Steuer gehört zu den grössten Sicherheitsrisiken im Verkehr. Schon kleine 

Mengen wirken sich auf die Fahrfähigkeit aus. Wer alkoholisiert fährt, gefährdet sich und 

andere. Zudem drohen hohe Bussen und Führerausweisentzug.  

 

Die wichtigsten Tipps:  

 

• Wer fährt, trinkt nicht.  

• Als Lenker/in unterwegs und trotzdem etwas getrunken? Fahrzeug 

stehen lassen und ÖV oder Taxi nehmen.  

• Party? Fahrgemeinschaft bilden und vereinbaren, dass Fahrer/in 

nicht trinkt. 

• An die Gastgeber/innen: Immer alkoholfreie Getränke bereithalten.  

• Alkoholisierte Personen vom Fahren abhalten. 

 

Bereits ein Glas wirkt sich auf die Fahrfähigkeit aus. Aufmerksamkeit und Sehvermögen nehmen 

ab. Gleichzeitig verlängert sich die Reaktionszeit. Alkoholkonsum steigert ausserdem die 

Risikobereitschaft und ruft Müdigkeit hervor – allesamt gefährliche Begleiter im Strassenverkehr. 

 

In den vergangenen fünf Jahren war durchschnittlich bei jedem neunten schweren Verkehrsunfall 

Alkohol am Steuer im Spiel. Auch wenn die Zahl der Alkoholunfälle in den letzten zehn Jahren 

gesunken ist – vermeidbar wären sie alle. Hinzu kommt: Alkoholunfälle sind oft schwerwiegend. Die 

meisten Alkoholunfälle passieren nachts, speziell an den Wochenenden.  

 

Besonders gefährdet sind junge Fahrzeuglenkerinnen und -lenker. Als Neulenkende sind sie beim 

Autofahren noch stärker gefordert – Fahrzeugbeherrschung und entsprechende Automatismen sind 

erst in der Aufbauphase. Schon kleine Beeinträchtigungen erhöhen deshalb die Unfallgefahr. 

Deshalb gilt für Neulenkerinnen und Neulenker seit einigen Jahren: null Promille. Die Nulltoleranz 

gilt auch für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer sowie Berufschauffeurinnen und Berufschauffeure. 

 

Alkohol macht sich im Körper sehr schnell bemerkbar. Im Internet sind verschiedene Alkoholrechner 

zu finden, mit denen man die Alkoholkonzentration im Blut nach verschiedenen Getränken 

berechnen kann. So differenziert diese auch sein mögen – sie erlauben nur eine grobe Abschätzung. 

Selbstverständlich darf es nicht das Ziel sein, sich möglichst nahe an den gesetzlich noch zulässigen 

Blutalkoholwert von 0,5 Promille zu trinken. Was viele nicht wissen: Alkohol baut sich sehr langsam 

ab. Pro Stunde sind es nur etwa 0,1 bis 0,15 Promille. Das geschieht auch im Schlaf nicht schneller. 

Wer zu viel getrunken hat, kann am nächsten Morgen also immer noch fahrunfähig sein. Der Abbau 

lässt sich nicht beschleunigen – weder mit Kaffee, sauren Gurken noch Rollmops. 

 

Deshalb gilt: Wer fährt, verzichtet am besten auf Alkohol. 

 

Mehr zum Thema "Alkohol am Steuer" finden Sie im Ratgeber auf www.bfu.ch. 

 

 

Der bfu-Sicherheitsdelegierte 
der Gemeinde Schötz 

 
Guido Iten, Gemeinderat 

 

Foto: www.bfu.ch 



 

Sicherheitstipp der bfu 

Unfallfrei durch den Advent – Damit aus dem Lichtlein kein Feuer wird 

Die Adventszeit mit Kerzen und Lichtern steht vor der Tür. Kerzen, die sich zu nah an 

brennbaren Materialien befinden, können jedoch rasch gefährlich werden. Die BFU hat Tipps, 

damit aus dem besinnlichen Lichtlein kein loderndes Feuer wird. 

 

Die wichtigsten Tipps für sichere Festtage: 
 

• Brennende Kerzen immer beaufsichtigen. 

• Zündhölzer und Feuerzeuge ausserhalb der Reichweite von 

Kindern aufbewahren 

• Auf trockenen Adventskränzen und Weihnachtsbäumen 

Kerzen nicht mehr anzünden. 

• Kerzen nicht ganz niederbrennen lassen. Auslöschen oder 

vorher auswechseln. 

• LED-Kerzen und LED-Lichterketten verwenden. Diese sind 

sicherer als Kerzen aus Wachs. 

 

Durchschnittlich brennt es in der Schweiz jeden Tag wegen einer Kerze. In der Advents- und 

Weihnachtszeit ereignen sich sogar bis zu 60 Brände pro Woche. Denn trockene Adventskränze 

oder Tannenbäume bieten ein grosses Brandpotenzial. Eine umgekippte oder zu tief abgebrannte 

Kerze kann leicht brennbare Materialien innert Sekunden entzünden. 

 

Deshalb gilt: brennende Kerzen immer beaufsichtigen. Zündhölzer und Feuerzeuge ausserhalb der 

Reichweite von Kindern aufbewahren. Und Kerzen nicht ganz niederbrennen lassen – auf trockenen 

Adventskränzen und Weihnachtsbäumen am besten gar nicht mehr anzünden. 

 

Alternativ zu herkömmlichen Wachskerzen haben sich in der Schweiz LED-Kerzen etabliert. LED-

Kerzen simulieren die Flamme, sind aber absolut sicher und damit eine ideale Alternative zu 

herkömmlichen Wachskerzen. 

 

Und falls es doch zu einem Brand kommt: Als Erstes die Feuerwehr alarmieren. Anschliessend die 

Menschen in Sicherheit bringen und erst am Schluss versuchen, das Feuer zu löschen – z. B. mit 

Löschdecke oder Feuerlöscher. Wichtig dabei ist, sich selbst nie in Gefahr zu bringen. 

 

Mehr Tipps zum Thema Feuer und Hitze gibts auf bfu.ch/feuer. 

 

 

Der bfu-Sicherheitsdelegierte 
der Gemeinde Schötz 

 
Guido Iten, Gemeinderat 

 

 

Foto: www.bfu.ch 
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Markier dich und deine Liebsten: 
mit heller Kleidung und Leuchtelementen. 
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